
vor sich geht und deren Überwindung und Lösung auf 
jeweils höherer Stufe Aufgabe der gesamtstaatlichen 
Planungs- und Leitungstätigkeit ist, ist es Aufgabe des 
gerichtlichen Verfahrens, die in den zivil-, familien- 
und arbeitsrechtlichen Streitfällen zum Ausdruck kom
menden gesellschaftlichen Konflikte lösen zu helfen und 
zur Überwindung ihrer Ursachen beizutragen. Das er
fordert, den rechtlich relevanten strittigen Lebensvor
gang in seinem gesellschaftlich-materiellen Gehalt zu 
erfassen, unter Anwendung aller durch das sozialisti
sche Recht gegebenen Möglichkeiten, die diesem Vor
gang zugrunde liegenden Widersprüche aufzudecken 
und diejenigen gesellschaftlichen Kräfte zu aktivieren 
und zu unterstützen, die zur Überwindung der Ur
sachen und Bedingungen des Konflikts beitragen kön
nen.
Ein Wesensmerkmal sozialistischer staatlicher Leitung 
ist die ständige breite Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie. Wie die Mitwirkung der Werktätigen bei 
der Leitung auf allen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens ein entscheidender Faktor des kontinuierlichen 
Wachstums des Sozialismus ist, so muß auch das ge
richtliche Verfahren, soll es seine Aufgabe erfüllen, 
unter weitester Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte 
durchgeführt werden. Die Verfahren bei den Gerichten 
werden seit langem nicht nur unter Leitung der durch 
das Volk gewählten Richter und Schöffen durchgeführt; 
es ist ein Grundprinzip sozialistischen Verfahrensrechts, 
daß die unmittelbare Mitwirkung der Bürger in allen 
Stadien des Verfahrens gewährleistet ist. Diese Mit
wirkung ist ein Teil der Verwirklichung des durch die 
Verfassung garantierten Rechts der Bürger auf Mit
gestaltung aller staatlichen und gesellschaftlichen An
gelegenheiten. Dafür sind im künftigen Verfahrens
recht die bereits vorhandenen Formen zu erweitern und 
neue Möglichkeiten zu schaffen, angefangen von der 
Pflicht und dem Recht der Parteien, an der Feststellung 
des Sachverhalts und der Aufdeckung der Ursachen 
des Konflikts teilzunehmen, über die Beteiligung von 
Zeugen und Sachverständigen bis zur Mitwirkung von 
Vertretern gesellschaftlicher Kollektive und Organisa
tionen.
Die wichtigste Form der Mitwirkung der Öffentlichkeit 
im gerichtlichen Verfahren ist die zielgerichtete Teil
nahme von Vertretern gesellschaftlicher Organisationen 
und Kollektive, die dem Gericht die Auffassung ihrer 
Organisation bzw. ihres Kollektivs über den Streitfall 
und seine Ursachen wahrheitsgemäß und vollständig 
darlegen. Das Gericht hat diese Rechte auf Mitwirkung 
im Verfahren zu gewährleisten, indem es die Vertreter, 
deren Mitwirkung es zur Erhöhung der gesellschaft
lichen Wirksamkeit des Verfahrens für notwendig hält, 
zur Teilnahme an der Verhandlung auffordert, sie auf 
die Bedeutung ihrer Mitwirkung hinweist und sie ihrer 
Aufgabenstellung entsprechend in die Verhandlung ein
bezieht. In Arbeitsrechtssachen ist das zuständige Ge
werkschaftsorgan zu informieren, damit die Gewerk
schaften ihr Recht und ihre Pflicht, zur Wahrnehmung 
der Interessen der Werktätigen mitzuwirken, ausüben 
können.
Ausdruck der sozialistischen Demokratie ist auch die 
Zusammenarbeit des Gerichts mit anderen staatlichen 
Organen und gesellschaftlichen Organisationen. Über 
das Zusammenwirken mit den Gewerkschaften hinaus 
hat das Gericht eng mit den örtlichen Volksvertretun
gen und deren Räten, den anderen Staats- und Wirt
schaftsorganen, den gesellschaftlichen Organisationen 
und den Ausschüssen der Nationalen Front mit dem 
Ziel zusammenzuarbeiten, auf die Lösung gesellschaft
licher Widersprüche Einfluß zu nehmen. Erst dieses 
Zusammenwirken ermöglicht es, die Ergebnisse der

Rechtsprechung für die Erhöhung der gesellschaftlichen 
Wirksamkeit der staatlichen Leitung und die Festigung 
der Verbindung der Organe der Rechtspflege mit der 
Bevölkerung auszunutzen und Rechtsverletzungen oder 
-Streitigkeiten mit der Kraft der Gesellschaft vorzubeu
gen.
Diese bereits im Rechtspflegeerlaß des Staatsrates nie
dergelegten Grundsätze der Zusammenarbeit sind eine 
wichtige Voraussetzung für die im Gesetzentwurf vor
gesehene Möglichkeit, bei festgestellten Gesetzesverlet- 
zunden durch staatliche Organe und Einrichtungen, so
zialistische Betriebe, sozialistische Genossenschaften, 
andere Betriebe und gesellschaftliche Organisationen 
Kritik zu üben und Hinweise und Empfehlungen zur 
Beseitigung von Ursachen und Bedingungen von Rechts
verletzungen zu geben.

Die leitenden Prinzipien des Verfahrens

Grundlage für die Lösung der sich in den Verfahren 
zeigenden gesellschaftlichen Konflikte ist die Feststel
lung des wahren Sachverhalts. Die Ermittlung der 
Wahrheit im sozialistischen Gerichtsverfahren gebietet 
es, sich von allen Vorstellungen und Beschränkungen 
bürgerlicher Partei- und Verhandlungsmaxime zu be
freien. Die Wahrheitsfindung im sozialistischen Ge
richtsverfahren ist ein Gemeinschaftsprozeß, den das 
Gericht leitet, an dem die Parteien maßgeblich aktiv 
beteiligt oder durch das Gericht zu beteiligen sind und 
in den diejenigen Bürger und Vertreter gesellschaft
licher Organisationen und Kollektive einbezogen wer
den, die die Feststellung der Wahrheit zu fördern ver
mögen.
Diese Grundgedanken müssen in den Bestimmungen 
über die mündliche Verhandlung ihre nähere Ausgestal
tung Anden. Die Führung und Leitung des Verfahrens 
liegt danach ohne Beschränkung der Initiative der Pro
zeßbeteiligten beim Gericht. Das Gericht erörtert mit 
den Beteiligten den Prozeßstoff, gibt ihnen Gelegenheit, 
ihren Standpunkt vorzutragen, belehrt sie über ihre 
Rechte und Pflichten, gewährleistet ihre Rechte und be
rät mit ihnen die notwendigen Maßnahmen zur Auf
deckung des Sachverhalts und zur Überwindung des 
Konflikts. In der vorgesehenen Regelung, daß das Ge
richt nicht an die Sachvorträge der Parteien und die 
von ihnen angegebenen Beweismittel gebunden ist, daß 
es von sich aus alle Beweise erheben und auch über 
solche Tatsachen verhandeln kann, die von den Par
teien nicht vorgetragen worden sind, findet die Forde
rung nach Feststellung der Wahrheit als Grundvoraus
setzung jeder gerechten Rechtsanwendung ihren deut
lichen Ausdruck.
Das gesamte Verfahren von der Erhebung der Klage 
bis zur Verwirklichung der Entscheidung muß weiter 
unter dem Zeichen einer engen Zusammenarbeit des 
Gerichts mit den Parteien stehen, in der Hebung des 
Niveaus ihres Handelns auf das gesellschaftlich Erfor
derliche. Der Ausgestaltung der Stellung der Parteien 
und ihres Verhältnisses zum Gericht2 kommt deshalb 
große Bedeutung zu. Von ihrer Stellung im Verfahren 
hängt wesentlich die Verwirklichung ihres Rechts auf 
Mitbestimmung und Mitgestaltung aller staatlichen und 
gesellschaftlichen Angelegenheiten ab. Dazu gehört die 
Garantie, daß alle Bürger und rechtsfähigen Organisa
tionen das Recht haben, die Gerichte zur Wahrung ihrer 
durch das Zivil-, Familien- und Arbeitsrecht geschütz
ten Rechte und Interessen in Anspruch nehmen zu kön
nen. Dem verfassungsmäßigen Grundrecht der Gleich
heit der Bürger vor dem Gesetz, unabhängig von ihrer

2 Vgl. dazu die Beiträge von Püschel und Kellner in diesem 
Heft.

162


